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Vorwort der herausgeber
es ist angesichts des immer noch jugendlich wirkenden Jubilars kaum zu 

glauben: o. Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny feierte am 23. Juli 2015 bereits sei-
nen 65. Geburtstag. Dies ist der Anlass, sein Leben und bisheriges schaffen mit 
der vorliegenden festschrift zu würdigen. 

Christian Nowotny wurde als sohn eines Apothekerehepaars in Wien gebo-
ren. Nach Volksschule und realgymnasium im fünften Wiener Gemeindebezirk 
wandte er sich dem studium der rechtswissenschaften zu, das er im Jänner 1973 
mit der Promotion abschloss. Noch während des Gerichtsjahrs nahm er eine tä-
tigkeit als Assistent auf, zunächst am institut für handelsrecht der Universität 
Wien. im herbst 1973 folgte er Peter Doralt, der inzwischen den ruf auf die dort 
neu errichtete Lehrkanzel für Unternehmensrecht angenommen hatte, an die da-
malige hochschule für Welthandel. Die Assistententätigkeit mündete im Juli 
1985 in die habilitation für handels- und Wertpapierrecht mit einer Arbeit zu 
grundsätzlichen Problemen der Neuordnung des rechts der rechnungslegung, 
die damals im Zuge der Planungen für das spätere rechnungslegungsgesetz im 
raum standen. Von 1984 bis 1986 an der nunmehrigen WU karenziert, ab solvierte 
Christian Nowotny eine tätigkeit als Konzipient bei Paul Doralt in der heutigen 
Kanzlei Doralt seist csoklich. trotz großen interesses an der Praxis überwog je-
nes an der Wissenschaft. 1986 kehrte Christian Nowotny ans institut zurück. Zu-
nächst war er Assistenzprofessor, ab 1989 fungierte er als außerordentlicher Pro-
fessor, und 1993 trat er schließlich die Nachfolge von Karl Hannak als Ordinarius 
an. 

Die Verdienste des Jubilars zeigen sich auf mehreren ebenen, allen voran 
aber steht die Wissenschaft. Mehr als 270 Werke umfasst Christian Nowotnys Pu-
blikationsverzeichnis, die meisten davon sind Aufsätze. seit 1986 Mitherausge-
ber der rdW, war es dem Jubilar stets ein Anliegen, sein wissenschaftlich ge-
prägtes tiefes Verständnis des Unternehmens- und des privaten Wirtschafts-
rechts in den Dienst der rechtsanwendung zu stellen, was zu einer großen Zahl 
von Beiträgen zu aktuellen fragen mit hoher Praxisrelevanz führte. An größeren 
Werken sind neben der habilitationsschrift – von der ein teil unter dem titel 
„funktion der rechnungslegung im handels- und Gesellschaftsrecht“ in Buch-
form veröffentlicht wurde – mehrere Kommentierungen zu nennen, insbesonde-
re zu zentralen teilen der rechnungslegungsvorschriften im von Manfred Straube 
herausgegeben Wiener Kommentar zum UGB, weiters zum Vorstand im gemein-
sam mit Peter Doralt und Susanne Kalss herausgegebenen Kommentar zum Akti-
engesetz sowie zu mehreren wesentlichen Paragraphen im von Heinz Mayer he-
rausgegebenen Kommentar zum Universitätsgesetz. Zudem war  Christian No-
wotny Mitautor der 1990 erschienenen 5. Auflage des Grundrisses des 
österreichischen Gesellschaftsrechts von Walther Kastner und Peter Doralt und für 
maßgebliche teile des 2008 gemeinsam mit Susanne Kalss und Martin Schauer pu-
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blizierten Nachfolgewerks („Österreichisches Gesellschaftsrecht“) alleinverant-
wortlich, etwa zur Gmbh. Auch die herausgabe der gesellschaftsrechtlichen 
Bände des Wiener Vertragshandbuchs (gemeinsam mit Oskar Winkler) ist hier 
hervorzuheben.

Die meisten Arbeiten Christian Nowotnys sind dem Gesellschaftsrecht zuzu-
rechnen, zu dessen führenden österreichischen Vertretern er seit Jahrzehnten 
zählt. im rechnungslegungsrecht gibt es gar nur ganz wenige Autoren, die eine 
vergleichbare wissenschaftliche tiefe erreicht haben. Über diese Kernbereiche 
hinaus publizierte Christian Nowotny aber auch immer wieder zum Zivilrecht 
und zum allgemeinen Unternehmensrecht, zum immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht sowie zum Bankrecht. regelmäßig forschte er auch im Überschnei-
dungsbereich mit der Betriebswirtschaftslehre und zwar nicht nur im recht der 
rechnungslegung, sondern etwa auch auf dem Gebiet der rechtsform- und Ver-
tragsgestaltung. Besondere erwähnung verdient hierbei das in den 1970er-Jahren 
gemeinsam mit Peter Doralt und Oskar Grün verfasste Werk zur Projektorganisa-
tion.

Zweifellos zählt auch die nahezu einzigartige Verbindung von Wissen-
schaft, Praxis und Beratung zu den hervorstechenden Merkmalen des Wirkens 
von Christian Nowotny. seit Jahrzehnten ist er gefragter Gutachter im Gesell-
schafts-, Unternehmens- und Bankrecht, und nicht wenige transaktionen tragen 
seine oft ausgesprochen kreative handschrift, die somit auch die jüngere öster-
reichische Wirtschaftsgeschichte mitprägte. hinzu kommen verschiedene Auf-
sichtsratsmandate, einschließlich solcher in erfolgreichen börsennotierten Unter-
nehmen. seit den 1980er-Jahren wirkte Christian Nowotny – zunächst oft gemein-
sam mit Walther Kastner und Peter Doralt – wiederholt als Berater an legistischen 
Vorhaben mit, beispielsweise beim rLG oder beim eUGesrÄG. in der folge 
entwickelte er auch eine Nahebeziehung zum Berufsstand der Wirtschaftstreu-
händer, etwa als Mitglied des (nunmehrigen) fachsenats für Unternehmensrecht 
und revision des instituts für Betriebswirtschaft, steuerrecht und Organisation 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Bereits 1986 schlug er in einem Aufsatz 
die Gründung eines privaten rechnungslegungsbeirats vor. Nunmehr existiert 
eine einrichtung dieser Art in form des Austrian financial reporting and Audi-
ting committee (AfrAc), dessen Präsidium er seit dessen Gründung angehört. 
Überdies fungiert er als Mitglied des Arbeitskreises „corporate Governance“. 
hier zeigt sich, wie sehr der Jubilar, der in studium und Beruf Wien und Öster-
reich die treue hielt, stets gegenüber neuen internationalen entwicklungen offen 
war, an deren transformation in die österreichische rechtslandschaft er maßgeb-
lich mitwirkte.

Mit nur kurzen Unterbrechungen ist Christian Nowotny seit über 40 Jahren 
an der WU tätig, deren Wachstum und entwicklung er mitverfolgt und mitge-
prägt hat. Zum einen ist hier das nunmehrige institut für Zivil- und Unterneh-
mensrecht als sein engerer Wirkungsbereich zu nennen, dessen Aufstieg zu einer 
der führenden österreichischen forschungsstätten auf diesem Gebiet er ebenso 
wesentlich mitgestaltete, wie er zu dessen Wertschätzung durch die Wirtschafts-
praxis beitrug.  Das bemerkenswerte Wachstum des juristischen fachbereichs 
von einer einzigen Professur bis hin zu den beiden heutigen Departments und 
zur einrichtung des eigenständigen studiengangs „Wirtschaftsrecht“ fällt über-
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wiegend in seinen Wirkungszeitraum. stets war Christian Nowotny ein umsich-
tiger und pragmatischer Berater der jeweiligen entscheidungsträger. An der 
 Gestaltung des Universitätsgesetzes 2002, das die Universitäten der Christian 
 Nowotny vertrauten struktur unabhängiger privatrechtlicher rechtsformen 
näher brachte, wirkte er maßgeblich mit, ebenso wie – in seiner kurzen funktions-
periode als Vizerektor der WU – an dessen implementierung. Zumindest für die 
WU sind die auf diese Weise erlangte Vollrechtsfähigkeit und der damit verbun-
dene Autonomiezuwachs zugleich als erfolg und als erfolgsfaktoren für die wei-
tere entwicklung zu betrachten.

Als hochschullehrer zeichnet Christian Nowotny ein ganz besonderer stil 
aus: er ist ein ausgesprochen unterhaltsamer (wenn auch nicht um jeden Preis 
„politisch korrekter“) Vortragender, der den schwierigen rechtsstoff nicht zu-
letzt mit unzähligen einprägsamen Anekdoten aus der Praxis anschaulich ver-
mittelt. Dabei bestehen die Lehrveranstaltungen keineswegs bloß aus der erzäh-
lung von „war stories“, im Gegenteil, die interessanten Punkte dienen stets der 
illustration der Anwendung des abstrakten rechts in der Praxis. Generationen 
von studierenden sind seine Lehrveranstaltungen zur „Vertragsgestaltung“ und 
im Wahlfach „Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht“, die stets auf einem um-
fangreichen und praxisnahen fall beruhen, in bester erinnerung, weil sie sich der 
darin verborgenen frage nicht – wie sonst oft in der Juristenausbildung – aus der 
sicht des richters, sondern aus jener des juristischen Gestalters zu nähern hatten.  
Viele der praktischen hinweise zur Vertragsgestaltung, die der Jubilar in der 
Lehrveranstaltung gab, wären auch so manchem erfahrenen Anwalt nützlich ge-
wesen. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch nicht verwunderlich, dass die meis-
ten von Christian Nowotnys akademischen schülern Karrieren in der Anwalt-
schaft, im Bankbereich oder im Wirtschaftstreuhandwesen eingeschlagen haben. 
Mitarbeitern mit vertieftem wissenschaftlichem interesse legte er oft Auslands-
aufenthalte nahe, was – etwa im Kreis der herausgeber der vorliegenden fest-
schrift – manchmal zu unerwarteten internationalen Karrieresprüngen führte. 
Als Vorgesetzter und akademischer Lehrer ist Christian Nowotny unkonventio-
nellen ideen gegenüber aufgeschlossen und übt niemals Druck aus, Arbeiten in 
einer bestimmten form oder Art zu verfassen. Jüngere Assistenten werden zu 
Publikationen angeregt, erfahrenere dürfen und müssen ihren eigenen Weg su-
chen.

Neben der Würdigung seiner wissenschaftlichen Verdienste soll jene der 
menschlichen Qualitäten des Jubilars nicht zu kurz kommen: sowohl die im wis-
senschaftlichen als auch die im administrativen Bereich tätigen institutsangehö-
rigen schätzen „den chef“ wegen seiner stets ruhigen und freundlichen Wesens-
art. er versteht es, selbst in angespannten situationen und Zeiten dringender so-
wie drängender Arbeit Gelassenheit auszustrahlen und Druck nicht nach unten 
weiterzugeben. seine selbständigkeit und die unkomplizierte, pragmatische 
handhabung der kleinen alltäglichen Dinge sind eine Wohltat für das sekretariat 
und das gesamte Mitarbeiterteam. 

Wie nicht wenige andere sind die herausgeber Christian Nowotny für viele 
Jahre der förderung und wohlwollenden Unterstützung zu Dank verbunden. 



Gemeinsam mit den übrigen Verfasserinnen und Verfassern der Beiträge wün-
schen sie ihm zum 65. Geburtstag alles Gute. 

Zahlreiche andere Personen haben im hintergrund am erscheinen der fest-
schrift mitgewirkt und wollen auf diese Weise ebenfalls ihre Dankbarkeit und 
Verbundenheit zum Ausdruck bringen. hier sind vor allem die derzeitigen 
 Assistentinnen und Assistenten Bernhard Endl, Sophie Eisner, Verena Rainer und 
Alexandra Reif zu nennen, die sich hilfsbereit an der Korrektur des Umbruchs 
dieser festschrift beteiligten. 

stellvertretend für die österreichische rechtswissenschaft und rechtspraxis 
schließen sich den Glückwünschen der Verlag Manz, der die festschrift bereit-
willig in sein Programm aufnahm, und die B&c Privatstiftung an, die deren 
 erscheinen ebenso großzügig förderte wie das symposion anlässlich ihrer Über-
reichung. 

Gemeinsam hoffen wir, dass der Jubilar die entwicklung des österreichi-
schen Unternehmensrechts noch viele Jahre begleiten und vorantreiben wird.

Wien, im Juli 2015 Walter Blocher, Martin Gelter, Michael Pucher
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erfindung, Patent und insolvenz 
Alexander Schopper, innsbruck

Übersicht:

 i.  einleitung
 ii.  erfindungen in der insolvenz 
 A.  fragestellung und Meinungsstand 
 B.  stellungnahme 
 c.  Verwertung auch ohne Zustimmung des erfinders 
 iii.  Diensterfindungen in der insolvenz 
 iV.  recht aus der Anmeldung eines Patents und Patentrecht in der insolvenz 
 V.  Zusammenfassung in thesen

i. einleitung

erfolgversprechende erfindungen und Patente sind wertvolle Wirtschafts-
güter. Mit der ÖNOrM A 6801 existiert in Österreich ein eigenes regelwerk für 
ihre Bewertung. in der insolvenz des erfinders oder Patentinhabers ist die Zuge-
hörigkeit einer erfindung oder eines Patents zur insolvenzmasse zu klären. Be-
jaht man die insolvenzverfangenheit, stellt sich frage, wie der insolvenzverwal-
ter die erfindung oder das Patent verwerten kann und ob dafür die Zustimmung 
des schuldners erforderlich ist. Diesen fragen an der schnittstelle von Patent- 
und insolvenzrecht geht der vorliegende Beitrag nach. schon in den siebziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts bekundete der Jubilar Christian Nowotny sein in-
teresse für das Patentrecht, indem er eine seiner ersten Publikationen patent-
rechtlichen fragen widmete.1) 

ii. erfindungen in der insolvenz 

A. Fragestellung und Meinungsstand 

in diesem Kapitel wird die frage untersucht, ob eine erfindung oder das 
recht aus erfindungen im fall der eröffnung eines insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des erfinders zur insolvenzmasse gemäß § 2 Abs 2 iO gehört. Gegebe-
nenfalls ist weiter zu klären, ob der Masseverwalter in einem Konkursverfahren 
oder einem sanierungsverfahren ohne eigenverwaltung die erfindung auch 
ohne Zustimmung des erfinders verwenden und verwerten kann. 

 1) Ch. Nowotny, erfindungen von Universitätslehrern, ÖBl 1979, 1. 
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einschlägige stellungnahmen in der österreichischen Literatur sind rar. 
Nach der Ansicht von Buchegger2) wird das Patentrecht erst nach eintragung in 
das Patentregister Vermögensbestandteil. Vorher bleibe es ein höchstpersön-
liches, der insolvenzmasse nicht zurechenbares recht. eine erfindung ist vor der 
registrierung als Patent nach dieser Ansicht wohl generell nicht insolvenzver-
fangen. Nach Holzhammer3) sind erfindungen Arbeitsergebnisse des schuldners, 
weshalb sie den insolvenzgläubigern nicht zugutekommen, solange sie keine 
„rechte“ darstellen. Das sei bei erfindungen erst dann anzunehmen, wenn der 
schuldner zur Verwertung der erfindung etwas unternimmt. 

Nach der in Deutschland hA unterliegen erfindungen bereits vor der An-
meldung zum Patent der Zwangsvollstreckung und fallen auch in die insolvenz-
masse.4) strittig ist jedoch der Zeitpunkt, ab dem die Massezugehörigkeit anzu-
nehmen ist.5) Die heute wohl hA verlangt, dass der erfinder zuvor seine Absicht 
kundgetan hat, die erfindung wirtschaftlich zu verwerten.6) Nach anderer An-
sicht tritt die Pfändbarkeit und damit auch der insolvenzrechtliche Vermögens-
beschlag bereits ein, wenn die erfindung verlautbart ist, zB schriftlich fixiert, der 
erfinder aber noch keine Verwertungsabsicht kundgetan hat.7) 

B. Stellungnahme 

eine erfindung besteht in der Lösung einer technischen Aufgabe durch die 
Anweisung, Kräfte, stoffe oder energien der belebten und unbelebten Natur zur 
unmittelbaren herbeiführung eines erfolges zu benützen.8) Auf die erörterung 
von Detailfragen der begrifflichen Abgrenzung der erfindung kann hier verzich-
tet werden.9) für die hier untersuchte frage ist es wesentlich, die an eine erfin-
dung anknüpfenden rechte des erfinders dogmatisch einzuordnen, um im An-
schluss daran zu prüfen, ob die erfindung selbst oder darauf bezogene rechte 
des erfinders zur insolvenzmasse gehören. Die erfindung ist dem Patent begriff-
lich und zeitlich vorgelagert.10) Nach dem PatG setzt die erteilung des Patents 
das Vorliegen einer patentierbaren erfindung voraus. 

 2) Buchegger in Bartsch/Pollak/Buchegger, Österreichisches insolvenzrecht i4 (2000) § 1 
rz 86.

 3) Holzhammer, Österreichisches insolvenzrecht5 (1996) 11. 
 4) Andres in Nerlich/Römermann, insolvenzordnung (2014) § 35 rz 69; Hirte in Uhlen-

bruck, insolvenzordnung13 (2010) § 35 rz 239; Peters in Münchener Kommentar zur 
insolvenzordnung3 (2013) § 35 rz 285 jeweils mwN. 

 5) Dazu näher sogleich unter ii.B. 
 6) Melullis in Benkard, Patentgesetz10 (2006) § 6 rz 18; Peters in MünchKomm insO3 § 35 

rz 290 ff; Hirte in Uhlenbruck, insO13 § 35 rz 239; BGh NJW 1955, 628. 
 7) Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts4 (1986) § 31 Vi; nunmehr wohl auch 

 Kraßer, Patentrecht5 (2004) 951 f; Hirsch, recht der erfindung (1930) 91 ff; 
K.  Schmidt/W.  Schulz, Konkursfreies Vermögen insolventer handelsgesellschaften? 
ZiP 1982, 1015 (1018). 

 8) Ähnlich zB BGh GrUr 1985, 31, 32 („Acrylfasern“); Bacher/Melullis in Benkard, PatG10 
§ 1 rz 40. 

 9) Aus Österreich vgl etwa Burgstaller, Österreichisches Patentrecht (2012) 14 ff; Weiser, 
Österreichisches Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz (2005) 41 ff; Wiltschek, 
 Patentrecht3 (2013) 12. 

 10) Bacher/Melullis in Benkard, PatG10 § 1 rz 40. 
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§ 20 PatG regelt den schutz des erfinders. Demnach steht dem erfinder der 
Anspruch auf erfindernennung zu. Der Anspruch kann nicht übertragen oder 
vererbt werden und auch ein Verzicht darauf ist unwirksam.11) teilweise wird 
auch vom „Schutz der Erfinderehre“ gesprochen.12) Wichtig ist im vorliegenden 
Zusammenhang aber vor allem, dass es sich bei dem in § 20 PatG verankerten 
erfinderrecht nach hA um ein Persönlichkeitsrecht handelt.13) Auf den ersten 
Blick könnte man daraus im sinne der oben erwähnten Ansicht von Buchegger14) 
ableiten, dass eine erfindung wegen ihres persönlichkeitsrechtlichen charakters 
bis zur eintragung in das Patentregister generell nicht insolvenzverfangen sei. 
Übersehen wird dabei aber der konkrete inhalt des erfinderrechts gemäß § 20 
PatG. Die Vorschrift gewährt dem erfinder „nur“ einen unübertragbaren und 
unverzichtbaren Anspruch auf Nennung als erfinder im falle der registrierung 
der erfindung als Patent. Die Norm ordnet dem erfinder aber nicht das Verwer-
tungsrecht an der erfindung als höchstpersönliches recht zu. Ob die erfindung 
zum Patentregister angemeldet und in weiterer folge als Patent eingetragen 
wird, regelt § 20 PatG gar nicht. 

Wie bereits erwähnt ist nach der heute hA in Deutschland das recht auf das 
Patent erst insolvenzrechtlich verwertbar, wenn der erfinder selbst kundgetan 
hat, die erfindung wirtschaftlich nutzen zu wollen.15) Dafür spreche das zu be-
rücksichtigende erfinderpersönlichkeitsrecht, das solange überwiege, bis der er-
finder selbst mit der Verwertung begonnen hat. erst dann seien seine interessen 
gegenüber denen der Gläubiger als nachrangig zu bewerten.16) Angesprochen ist 
damit eine negative seite des erfinderrechts. Der erfinder hat demnach nicht nur 
das exklusive recht, seine erfindung anzumelden und wirtschaftlich zu verwer-
ten, sondern ihm wird auch das recht zugestanden, seine erfindung nicht kom-
merziell, sondern im bloßen Privatinteresse zu nutzen oder überhaupt zu ver-
heimlichen. Um in der insolvenz Bestand zu haben, muss dieses negative recht 
an der erfindung ein höchstpersönliches recht sein, was die hL in Deutschland 
bejaht. 

für das österreichische recht ist dem nur eingeschränkt beizupflichten. Der 
erfinderschutz tritt jedenfalls dann in den hintergrund, wenn der erfinder selbst 
bereits Verwertungshandlungen gesetzt hat, die eine Absicht zur wirtschaftli-
chen Nutzbarmachung der erfindung erkennen lassen, beispielsweise eigene 
Verwertungshandlungen des erfinders, Aufnahme von Verkaufsverhandlungen 
mit Dritten oder Vorführungen, erteilung einer Benützungserlaubnis an Dritte 
sowie Verpfändungen und sicherungsübertragungen.17) Die Verwertungshand-
lung muss nicht unbedingt vor eröffnung des insolvenzverfahrens gesetzt wer-

 11) § 20 Abs 2 PatG. 
 12) Koziol – Welser/Kletečka, Bürgerliches recht i14 (2014) rz 296; Posch in Schwimann/Ko-

dek, ABGB4 (2011) § 16 rz 34
 13) Aicher in Rummel, ABGB3 (2000) § 16 rz 20; Koch in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, 

ABGB4 (2014) § 16 rz 7; Koziol – Welser/Kletečka, Bürgerliches recht i14 101; Posch in 
Schwimann/Kodek, ABGB4 § 16 rz 34.

 14) Buchegger in Bartsch/Pollak/Buchegger, Österreichisches insolvenzrecht i4 § 1 rz 86. 
 15) siehe Hirte in Uhlenbruck, insO13 § 35 rz 239; Peters in MünchKomm insO3 § 35 rz 287. 
 16) Hirte in Uhlenbruck, insO13 § 35 rz 239. 
 17) ebenso zB Peters in MünchKomm insO3 § 35 rz 287. 
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den. setzt der erfinder sie erst danach, tritt die Massezugehörigkeit der erfin-
dung ein, weil es sich – auf Grund des nachträglichen Wegfalls des persönlich-
keitsrechtlichen erfinderschutzes – um ein während des insolvenzverfahrens 
erlangtes recht handelt. Wenn überhaupt, kann sich nur der erfinder selbst auf 
eine persönlichkeitsrechtliche Komponente des erfinderrechts berufen. hat der 
erfinder das recht an seiner erfindung bereits auf einen Dritten übertragen, kann 
sich dieser rechtsnachfolger in der insolvenz nicht darauf berufen. Das ent-
spricht im ergebnis auch der hL in Deutschland. 

Allerdings tendiert diese Ansicht me zu einer ideellen Überhöhung des er-
finderrechts. Außerdem fehlt eine stichhaltige Begründung, warum die persön-
lichkeitsrechtliche und damit insolvenzfeste Komponente des erfinderrechts ge-
rade dann in den hintergrund treten soll, wenn der erfinder kundgetan hat, die 
erfindung wirtschaftlich nutzen zu wollen. Das PatG selbst legt nahe, die insol-
venzfesten Grenzen (und die Grenze der Unpfändbarkeit) bei erfindungen enger 
zu stecken. Vor allem dient das recht des erfinders auf Verwertung der erfin-
dung seinen wirtschaftlichen interessen und weist einen vermögensrechtlichen 
charakter auf. Das zeigt sich deutlich daran, dass der Kern des erfinderrechts – 
nämlich der Anspruch auf Anmeldung und erteilung eines Patents – übertragbar 
ist. im PatG bringt dies § 4 Abs 1 deutlich zum Ausdruck. Anspruch auf die er-
teilung des Patents hat nur der erfinder selbst „oder sein Rechtsnachfolger“. Auch 
nach den Materialien zum PatG18) kann der erfinder den Anspruch auf erteilung 
eines Patents auf eine andere Person übertragen, die dann anstelle des erfinders 
das Patent erwirken kann. Praktisch ist es auch durchaus üblich, dass die Anmel-
dung nicht durch den erfinder selbst, sondern durch einen rechtsnachfolger er-
folgt, man denke nur an Diensterfindungen. 

Dagegen könnte eine stelle in den Gesetzesmaterialien19) ins treffen ge-
führt werden, wonach die „Erfindung als solche“ nicht Objekt eines dinglichen 
rechts sein kann, weil sie zu unbegrenzt und flüchtig ist. „Abgesehen davon würde 
die Exe[k]ution auf die Erfindung in das höchstpersönliche Bestimmungsrecht des Erfin-
ders, als Schöpfers [!] einer neuen industriellen Idee eingreifen […]“.20) Der befürchtete 
eingriff in ein höchstpersönliches Bestimmungsrecht des erfinders ist aber be-
reits dann zu verneinen, wenn die erfindung vollständig und fertig verlautbart 
wurde. im Übrigen verbleibt dem erfinder auch bei Pfändung oder bei insol-
venzverfangenheit der unentziehbare Anspruch auf erfindernennung nach § 20 
PatG. Das recht auf erfindernennung steht dem erfinder auch gegenüber jedem 
Dritten zu und gilt auch im falle einer exekution oder wenn der Masseverwal-
ter21) an stelle der Anmeldung des Patents das recht aus der erfindung an einen 
Dritten veräußert, der dann seinerseits die Anmeldung zur Patentierung vor-
nimmt. Zu recht wird daher trotz des scheinbar gegenteiligen hinweises in den 
Gesetzesmaterialien in der österreichischen Literatur betont, dass die Grenze der 

 18) eB 161 BlgNr 2. GP 19; abgedruckt bei Wiltschek, Patentrecht3 38. 
 19) eB 1420 BlgAh 11. sess 66; abgedruckt bei Wiltschek, Patentrecht3 68. 
 20) eB 1420 BlgAh 11. sess 66; abgedruckt bei Wiltschek, Patentrecht3 68.
 21) Gemeint ist damit der Masseverwalter im Konkursverfahren und in einem sanie-

rungsverfahren ohne eigenverwaltung. Vgl zur terminologie seit dem irÄG 2010 zB 
Dellinger/Oberhammer/Koller, insolvenzrecht3 rz 88. 
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Pfänd- und Verpfändbarkeit von erfindungen in erster Linie nach dem Kriterium 
der äußerlich sichtbaren Konzeption der erfindung zu ziehen ist.22) Die Pfandeig-
nung einer erfindung wird bereits dann angenommen, wenn die erfindung zu-
folge Vorliegens von Aufzeichnungen, Modellen etc soweit objektiviert und aus 
der Persönlichkeit des erfinders herausgehoben ist, dass eine Kenntnisnahme 
durch dritte Personen ohne weiteres möglich erscheint.23) Auf eine Verwertungs-
absicht des erfinders wird nicht abgestellt und der erfinder kann den exekutiven 
Zugriff auch nicht durch eine Verweigerung der Verwertung seiner fertigen und 
verlautbarten erfindung beliebig verhindern. Konsequenterweise muss das auch 
für die Zugehörigkeit der erfindung zur insolvenzmasse gelten. 

Daher ist das recht aus einer erfindung in der insolvenz des erfinders be-
reits dann insolvenzverfangen, wenn die erfindung vollständig (fertig) ist und 
auf Grund einer handlung des erfinders nach außen in erscheinung getreten ist, 
etwa weil der erfinder Modelle, Zeichnungen etc angefertigt oder eine formel 
aufgeschrieben oder auf seinem rechner abgespeichert hat. Die erfindung muss 
allein auf Grund der vorhandenen formel, Beschreibung oder des Modells voll-
ständig verwertbar sein. in solchen fällen ist kein schutzwürdiges, insolvenz-
festes interesse des erfinders zu erkennen, das eine rechtfertigung dafür gäbe, 
ein vollständiges und fertiges Modell, eine abgeschlossene Zeichnung oder for-
mel nicht zugunsten der Gläubiger in einem insolvenzverfahren zu verwerten. 
ist aber noch eine geistige Mitarbeit des erfinders (zB Vervollständigung einer 
Zeichnung) oder eines Dritten für die Verwertung der erfindung erforderlich, 
muss die einbeziehung in die insolvenzmasse verneint werden. eine unfertige 
erfindung, die noch nicht das stadium einer gewerblich anwendbaren und tech-
nisch brauchbaren erfindung erreicht, gehört zum Persönlichkeitsrecht, dem 
recht an der Privatsphäre des erfinders, der nach neuen und brauchbaren Lö-
sungen sucht.24) Der persönlichkeitsrechtliche schutz des erfinders ist somit auf 
noch nicht materialisierte erfinderische ideen zu beschränken. in der insolvenz 
des erfinders verläuft hier auch die Grenze des Vermögensbeschlags für erfin-
dungen. eine Verwertungshandlung bzw die Kundgabe einer Verwertungsab-
sicht durch den erfinder ist demgegenüber nicht erforderlich. 

C. Verwertung auch ohne Zustimmung des Erfinders 

Demnach ist das recht aus der erfindung massezugehörig, wenn die erfin-
dung in einer äußerlich sichtbaren Konzeption vorliegt und fertig ist, dh ohne 
weiteres geistiges Zutun des erfinders oder eines Dritten patentierbar ist. eine 
solche erfindung wird der freien Verfügungsbefugnis des erfinders entzogen 
(§ 2 Abs 2 iO). im Konkursverfahren oder im sanierungsverfahren ohne eigen-
verwaltung übt der Masseverwalter das in § 4 Abs 1 PatG erwähnte recht auf die 
erteilung eines Patents aus.25) Dem Masseverwalter obliegt zunächst die ent-

 22) siehe S. Lang, Patente, Patentanmeldungen und erfindungen als Kreditsicherungs-
mittel, ecolex 1999, 475 (477).

 23) Vgl S. Lang, ecolex 1999, 475 (477) mit Verweis auf LGZ Wien 6. 1. 1933, PBl 1934, 53.
 24) Melullis in Benkard, PatG10 § 6 rz 7.
 25) Anderes gilt im sanierungsverfahren mit eigenverwaltung. 
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scheidung darüber, ob die erfindung zur Patentierung angemeldet werden soll. 
eine Zustimmung des erfinders ist hierfür nicht erforderlich. Allerdings hat der 
erfinder im falle einer Anmeldung und eintragung als Patent das recht auf er-
findernennung nach § 20 PatG. Nach erteilung des Patents kann dieses entweder 
im rahmen eines fortbetriebs des Unternehmens oder durch einräumung einer 
oder mehrerer Lizenzen wirtschaftlich genutzt werden. Auch darüber entschei-
det der Masseverwalter alleine. für die einräumung von Lizenzen ist keine Zu-
stimmung des schuldners als erfinder erforderlich. 

Anderes gilt bei Miterfindungen. Miterfinder ist, wer durch einen auf 
Grund eines eigenständigen erkenntnisprozesses gewonnenen Beitrag adäquat-
kausal am Zustandekommen einer (patentierfähigen) erfindung, dh an der Lö-
sung des betreffenden technischen Problems, mitgewirkt hat.26) Das PatG behan-
delt die Miterfindung nur am rande. Melden mehrere Personen als teilhaber 
derselben erfindung diese zum Patent an, bestimmt § 27 Abs 1 PatG, dass das 
Patent ohne Bestimmung der teile erteilt wird. Nach § 27 Abs 2 PatG richtet sich 
das rechtsverhältnis der teilhaber an einem Patent nach bürgerlichem recht, 
daher kommen die §§ 825 ff ABGB oder – bei Vergesellschaftung der Miterfinder 
– die §§ 1175 ff ABGB zur Anwendung.27) Das Verhältnis der teilhaber an einer 
dem Patent vorgelagerten erfindung regelt das PatG nicht ausdrücklich, doch 
gelten die §§ 825 ff ABGB (bzw §§ 1175 ff ABGB) für das Verhältnis der Miterfin-
der und auch im stadium der Anmeldung der erfindung zum Patentregister bis 
zur erteilung des Patents.28) Bei insolvenz eines Miterfinders kann der Massever-
walter nicht alleine über die Anmeldung der erfindung entscheiden, weil für die 
gültige Anmeldung der erfindung die Zustimmung aller Miterfinder erforder-
lich ist (§ 828 Abs 1 satz  2 ABGB).29) hingegen darf der Masseverwalter den 
„Miterfinderanteil“ des schuldners (im sinne eines ideellen Anteils an der erfin-
dung) vor Anmeldung der erfindung zum Patentregister mangels Gesamthand-
bindung unter den Miterfindern auch ohne Zustimmung der übrigen Miterfinder 
veräußern, wenn sich ein solcher ideeller Anteil an der erfindung überhaupt be-
stimmen lässt (§ 829 ABGB). § 27 Abs 1 PatG steht dem nicht entgegen, weil die 
Bestimmung die eintragung des Patents regelt und nicht das der eintragung vor-
gelagerte stadium der erfindung. im Übrigen ist nach der zutreffenden Ansicht 
von Gamerith30) § 27 Abs 1 PatG auch in seinem unmittelbaren Anwendungsbe-
reich teleologisch zu reduzieren.

 26) siehe K.  Mayr, Der eigentumserwerb an Diensterfindungen und sachenrechtliche 
bzw schuldrechtliche Konsequenzen des erwerbs vom Nichtberechtigten, ÖJZ 1997, 
691 ff mwN in fN 14. 

 27) Vgl auch eB rV PatG 1897, eB 1420 BlgAh 11. sess 62, abgedruckt bei Wiltschek, Pa-
tentrecht3 57; OGh 19. 9. 2011, 17 Ob 8/11t ÖBl 2012, 83 (Gamerith) = ecolex 2012, 328 
(Salomonowitz); eingehend zum Problemkreis Gamerith, sind die rechtsgemeinschaf-
ten an immaterialgüterrechten Gesamthandgemeinschaften? ÖBl 1996, 63; vgl auch 
Gassauer-Fleissner, Die rechte mehrerer Berechtigter an immaterialgüterrechten, ÖBl 
2009, 152 (152 ff); Gruber/Sprohar-Heimlich in Schwimann/Kodek, ABGB4 (2012) § 825 
rz 10; Sailer in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB4 § 825 rz 4.

 28) siehe Gamerith, ÖBl 1996, 63 ff; Gassauer-Fleissner, ÖBl 2009, 152 (152 f). 
 29) Allgemein Salomonowitz, Anm zu OGh 17 Ob 8/11t, ecolex 2012, 328 (329).
 30) Gegen das Vorliegen einer Gesamthand überzeugend Gamerith, ÖBl 1996, 63 ff. 
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iii. Diensterfindungen in der insolvenz 

Von besonderer praktischer relevanz sind Diensterfindungen.31) Darunter 
versteht das Gesetz die erfindung eines Dienstnehmers, die nach ihrem Gegen-
stand in das Arbeitsgebiet des Unternehmens fällt, in dem der Dienstnehmer tä-
tig ist. Außerdem muss i) die tätigkeit, die zu der erfindung geführt hat, zu den 
dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehören, ii) der Dienstnehmer 
die Anregung zu der erfindung durch seine tätigkeit in dem Unternehmen er-
halten haben oder iii) das Zustandekommen der erfindung durch die Benützung 
der erfahrungen oder der hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert 
worden sein.32)

im Unterschied zur rechtslage in Deutschland enthält das österreichische 
recht keine Vorschriften über das schicksal von Diensterfindungen in der insol-
venz des Dienstgebers. Das österreichische Gesetz normiert in den §§ 6 ff PatG 
Mindestrechte des Dienstnehmers. Diese können bis zum ende des Dienstver-
hältnisses durch Vereinbarung zulasten des Dienstnehmers weder aufgehoben 
noch beschränkt werden. inhaltlich konzentriert sich das Gesetz einerseits auf 
die Verschaffung einer angemessenen Vergütung für den Dienstnehmer und an-
dererseits auf den Ablauf des erwerbs der erfindung als Diensterfindung für den 
Dienstgeber. 

Auch bei einer Diensterfindung liegt die erfinderische Leistung als schöpfe-
rische tätigkeit beim tatsächlichen Urheber, also dem Dienstnehmer. er ist der 
erfinder, nicht der inhaber des ihn beschäftigenden Betriebs.33) Die Berechtigung 
des Dienstgebers an der erfindung beruht bei den hier interessierenden privat-
rechtlichen Dienstverhältnissen auf einer schriftlichen vertraglichen Vereinba-
rung mit dem Dienstnehmer, wonach künftige erfindungen des Dienstnehmers 
dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an 
solchen erfindungen eingeräumt werden soll (§ 7 Abs 1 PatG). Macht der Dienst-
nehmer dann eine entsprechende erfindung, trifft ihn die Pflicht, dies dem 
Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen. Der Dienstgeber hat seinerseits dem 
Dienstnehmer binnen vier Monaten ab erhalt der Mitteilung zu erklären, ob er 
die erfindung auf Grund der mit dem Dienstnehmer bestehenden Vereinbarung 
als Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt. 

in der insolvenz des Dienstgebers stellt sich die frage, ob Diensterfin-
dungen zur insolvenzmasse gehören. eine genaue Untersuchung dieser frage 
erfordert die Unterscheidung zwischen folgenden fallkonstellationen. 

hat der Dienstgeber bereits vor eröffnung des insolvenzverfahrens gemäß 
§ 12 Abs 1 PatG erklärt, die erfindung als Diensterfindung in Anspruch zu neh-
men, ist die erfindung in der insolvenz grundsätzlich dem Vermögen des Dienst-
gebers zuzurechnen. Das recht auf erteilung eines Patents ist in einem solchen 
fall insolvenzverfangen, selbst wenn die erfindung im Zeitpunkt der insolven-
zeröffnung noch nicht zur Patentierung angemeldet ist. Der Dienstnehmer als 
erfinder hat durch die Vereinbarung mit dem Dienstgeber bereits seine Verwer-

 31) siehe Pfandl, Vergütungsanspruch bei Diensterfindungen in der insolvenz, ZiK 2013, 
208; vgl für Deutschland Peters in MünchKomm insO3 § 35 rz 331 mwN. 

 32) § 6 Abs 3 PatG. 
 33) Melullis in Benkard, PatG10 § 6 rz 5. 
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tungsabsicht bekannt gegeben, sodass die oben unter ii.B. erörterte streitfrage 
des Zeitpunkts der Massezugehörigkeit hier keine rolle spielt. im Übrigen ist der 
Dienstgeber selbst nicht erfinder, sondern rechtsnachfolger des erfinders und 
kann sich nicht auf einen persönlichkeitsrechtlichen schutz, der ausschließlich 
dem erfinder selbst zusteht, berufen. Nur wenn ausnahmsweise eine private er-
findung durch den Dienstnehmer vorlag, dh die Voraussetzungen einer Dienster-
findung gemäß § 7 Abs 3 PatG nicht erfüllt sind, verbleibt die erfindung in dieser 
fallkonstellation beim Dienstnehmer. Der Dienstnehmer wird in einem solchen 
fall der inanspruchnahmeerklärung des Dienstgebers widersprechen. 

hat der Dienstgeber vor eröffnung des insolvenzverfahrens auf die inan-
spruchnahme einer vom Dienstnehmer gemeldeten erfindung als Diensterfin-
dung verzichtet, verbleibt das recht aus der erfindung beim Dienstnehmer (§ 12 
Abs 2 PatG). Wird später ein insolvenzverfahren über das Vermögen des Dienst-
gebers eröffnet, ist das recht aus der erfindung nicht Bestandteil des schuldner-
vermögens und daher auch nicht insolvenzverfangen. Gleiches gilt, wenn der 
Dienstgeber die viermonatige frist gemäß § 12 Abs 1 PatG ungenützt verstrei-
chen ließ und danach das insolvenzverfahren über das Vermögen des Dienstge-
bers eröffnet wird. Allerdings sind der Verzicht auf die inanspruchnahme der 
erfindung und wohl auch das ungenützte Verstreichenlassen der Viermonats-
frist34) rechtshandlungen im sinne des § 27 iO, die bei Vorliegen der weiteren 
Voraussetzungen einer insolvenzrechtlichen Anfechtung unterliegen kön-
nen. 

fällt der Zeitpunkt der insolvenzeröffnung in die frist von vier Monaten 
gemäß § 12 Abs 1 PatG, dh der Dienstnehmer hat eine erfindung vor insolven-
zeröffnung an den Dienstgeber gemeldet, aber der Dienstgeber hat noch keine 
erklärung über die inanspruchnahme der erfindung abgegeben, übt der Masse-
verwalter gemäß § 25 iO die rechte und Pflichten des Arbeitgebers aus. eine 
Vereinbarung gemäß § 7 PatG ist dem Arbeitsvertrag zuzurechnen, auch wenn 
die Vereinbarung in einem davon gesonderten Vertragsdokument getroffen 
wurde. Daher ist § 25 iO als lex specialis einschlägig, nicht § 21 iO. Dementspre-
chend hat der Masseverwalter die Möglichkeit, die erfindung in Anspruch zu 
nehmen oder einen Verzicht zu erklären. eine Vereinbarung in einem Dienster-
findungsvertrag, wonach im falle eines Dienstgeberkonkurses die rechte an 
Diensterfindungen an den Dienstnehmer als erfinder zurückfallen sollen35) 
scheitert an der insolvenzspezifischen Auflösungssperre und ist unwirksam 
(§ 25b Abs 2 iO). 

Die eröffnung eines schuldenregulierungsverfahrens über das Vermögen 
des Dienstnehmers lässt das Dienstverhältnis zum Dienstgeber unberührt. insol-
venzverfangen ist das recht aus einer Diensterfindung in der Dienstnehmerin-
solvenz daher nur, wenn der Dienstgeber auf die inanspruchnahme der erfin-
dung verzichtet hat oder die frist gemäß § 12 Abs 1 PatG ungenützt ablaufen 
ließ. im Übrigen kann auch das Vorliegen der Voraussetzungen einer Dienster-

 34) siehe § 36 iO. 
 35) Vgl zu einer solchen Vereinbarung, allerdings noch zur rechtlage vor dem irÄG 

2010 OGh 18. 9. 2002, 9 Ob A 60/02t rdW 2003, 158. 
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findung gemäß § 7 Abs 3 PatG bestritten werden. Gegebenenfalls liegt eine pri-
vate erfindung vor, auf die der Dienstgeber keinen Anspruch hat. 

Von der Massezugehörigkeit der Diensterfindung zu unterscheiden ist das 
schicksal des Vergütungsanspruches des Dienstnehmers im insolvenzfall.36) Das 
österreichische Patentrecht gewährt dem Dienstnehmer eine „angemessene be-
sondere Vergütung“ für die Überlassung einer von ihm gemachten erfindung an 
den Dienstgeber oder für die einräumung eines Benützungsrechts daran. Dieser 
Vergütungsanspruch für die Diensterfindung ist teil des Arbeitslohnes und fällt 
unter den Begriff der „entgeltansprüche“ isd § 1 Abs 2 Z 1 iesG.37) erfindungs-
vergütungsansprüche des Dienstnehmers, die vor der insolvenzeröffnung ent-
standen sind, sind zwar gemäß § 1 Abs 2 Z 1 iesG in der Dienstgeberinsolvenz 
gesichert, jedoch darf der Grenzbetrag gemäß § 1 Abs 3 Z 4 iVm § 1 Abs 4 iesG 
nicht überschritten werden. Der ungesicherte restbetrag ist eine insolvenzforde-
rung, mit welcher der Dienstnehmer am Verfahren teilnehmen kann und dafür 
den Quotenanteil erhält.38)

Vergütungsansprüche des Dienstnehmers, die erst nach eröffnung des in-
solvenzverfahrens über das Vermögen des Dienstgebers entstehen, sind Masse-
forderungen. für das erstmalige entstehen des Vergütungsanspruches entschei-
dend ist die inanspruchnahme der erfindung als Diensterfindung, also der Zeit-
punkt der Abgabe der erklärung gemäß § 12 Abs 1 PatG durch den Dienstgeber 
oder – nach der insolvenzeröffnung – durch den Masseverwalter. Die höhe des 
Anspruches und der fälligkeitszeitpunkt sollten vertraglich vereinbart werden. 
in ermangelung einer abweichenden vertraglicher regelung tritt die fälligkeit 
des Anspruches wohl mit der einzelnen Benützungs- oder Verwertungshand-
lung durch den Dienstgeber ein. Auch für die höhe des Vergütungsanspruches, 
die ex post auf Antrag eines Beteiligten abgeändert werden kann, spielt die Be-
nützung oder Verwertung der erfindung durch den Dienstgeber eine rolle. Mas-
seforderungen sind daher auch alle Vergütungsansprüche, die aus einer Benüt-
zung oder Verwertung der Diensterfindung nach der insolvenzeröffnung resul-
tieren, wenn also die Diensterfindung nach insolvenzeröffnung im fortbetrieb 
benützt wird. sollte der ursprüngliche Vergütungsanspruch bereits vor der in-
solvenzeröffnung durch die erklärung der inanspruchnahme der erfindung sei-
tens des Dienstgebers entstanden sein, steht das einer einordnung von Vergü-
tungsansprüchen als Masseforderungen für Benützungshandlungen nach der 
insolvenzeröffnung nicht entgegen. Derartige Vergütungsansprüche zählen zum 
Arbeitslohn und sind daher insolvenzrechtlich gleich zu behandeln wie laufende 
entgeltansprüche für Arbeitsleistungen nach der insolvenzeröffnung (§ 46 Z 3 
iO).39)

Wie bereits erwähnt kann der Vergütungsanspruch über Antrag nachträg-
lich nach billigem ermessen geändert werden, wenn eine wesentliche Änderung 

 36) Dazu Pfandl, ZiK 2013, 208. 
 37) Holzer/Reissner/Schwarz, Die rechte des Arbeitnehmers bei insolvenz4 (1999) 143; 

Pfandl, ZiK 2013, 208 (209); OGh 25. 11.  1994, 8 Obs 16/94 sZ 67/218; ris-Justiz 
rs0076891. 

 38) siehe Pfandl, ZiK 2013, 208 (209). 
 39) ebenso Pfandl, ZiK 2013, 208 (211).
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der für die Angemessenheit ausschlaggebenden Verhältnisse eingetreten ist. Be-
sonderes Augenmerk ist im vorliegenden Zusammenhang auf den erhöhungs-
anspruch des Dienstnehmers zu legen, wenn der Dienstgeber die erfindung auf 
einen Dritten überträgt oder einem Dritten zur Nutzung überlässt und der dabei 
erzielte erlös in auffälligem Missverhältnis zur Dienstnehmervergütung steht. 
Dies gilt auch im insolvenzverfahren, wenn der Masseverwalter eine Diensterfin-
dung entsprechend verwertet. Überträgt der Masseverwalter die erfindung oder 
die Benützungsrechte daran an einen Dritten, so kann dadurch eine Masseforde-
rung für den Dienstnehmer entstehen, selbst wenn die Diensterfindung nach in-
solvenzeröffnung im fortbetrieb nicht benützt wurde oder ein fortbetrieb über-
haupt unterblieben ist.40) Voraussetzung für einen erhöhungsanspruch ist das 
Vorliegen eines auffälligen Missverhältnisses zwischen dem dabei erzielten erlös 
und der dem Dienstnehmer gewährten Vergütung. Da die Veräußerung der er-
findung oder ihre Überlassung zur Nutzung an den Dritten der entstehungs-
grund des erhöhungsanspruches für den Dienstnehmer ist, handelt es sich um 
eine Masseforderung des Dienstnehmers, wenn die Veräußerung oder Überlas-
sung zur Nutzung nach eröffnung des insolvenzverfahrens durch den Massever-
walter erfolgt. eine Zustimmung des Dienstnehmers als erfinder ist für die Ver-
äußerung der Diensterfindung oder die einräumung eines Nutzungsrechts da-
ran nicht erforderlich. 

hat der Dienstgeber die erfindung bereits vor eröffnung des insolvenzver-
fahrens an einen Dritten übertragen oder zur Nutzung überlassen, ist der daraus 
allenfalls resultierende erhöhungsanspruch eine nach § 1 Abs 2 Z 1 iesG gesi-
cherte forderung, die der Deckelung gemäß § 1 Abs 3 Z 4 iVm § 1 Abs 4 iesG 
unterliegt. Den übersteigenden restbetrag aus der erhöhung kann der Dienst-
nehmer im insolvenzverfahren nur als insolvenzforderung geltend machen. 

Wurde eine erfindung nicht von einem einzelnen Dienstnehmer alleine, 
sondern von mehreren Dienstnehmern desselben Dienstgebers gemacht, ändert 
das nichts daran, dass die erfindung als Diensterfindung nach Maßgabe der oben 
erläuterten Grundsätze zum Vermögen des Dienstgebers gehört und daher in 
dessen insolvenz insolvenzverfangen ist. entscheidend ist daher auch hier, dass 
der Dienstgeber oder nach insolvenzeröffnung der Masseverwalter (§ 25 iO) 
rechtsgültig die erfindung durch eine erklärung gemäß § 12 Abs 1 PatG als 
Diensterfindung in Anspruch genommen hat. Damit tritt die wirksame rechts-
nachfolge in das recht aus der erfindung ein, die zumindest im regelfall für alle 
Dienstnehmer als Miterfinder gilt. Will der Masseverwalter die Diensterfindung 
verwerten, indem er sie an einen Dritten veräußert oder einem Dritten ein Nut-
zungsrecht daran einräumt, benötigt er daher nicht die Zustimmung jedes einzel-
nen Miterfinders.

 40) siehe auch Pfandl, ZiK 2013, 208 (211).
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iV. recht aus der Anmeldung eines Patents und Patentrecht in der 
insolvenz 

§ 33 PatG stellt klar, dass das Patentrecht durch rechtsgeschäft veräußert 
werden kann. Gemäß § 34 PatG ist das Patentrecht verpfändbar und kann daher 
auch gerichtlich gepfändet werden. ein Patentrecht ist daher ein Vermögensrecht 
des Patentinhabers und gehört in dessen insolvenz zur insolvenzmasse. Ab dem 
Zeitpunkt der eröffnung des Konkursverfahrens oder des sanierungsverfahrens 
ohne eigenverwaltung ist das Patentrecht der Verfügungsbefugnis des schuld-
ners als Patentinhaber entzogen. Verfügungsbefugt ist nunmehr der Massever-
walter.41) er kann das Patentrecht gemäß § 33 Abs 2 PatG zum Zwecke der Ver-
wertung an einen Dritten übertragen, das recht zur Benützung des Patents ge-
werbsmäßig ausüben (§ 33 Abs 1 PatG), auf das Patent verzichten oder Lizenzen 
erteilen (§ 35 PatG). eine Zustimmung des Patentinhabers ist nicht erforderlich. 
Der Masseverwalter ist ferner berechtigt, Ansprüche aus Patentverletzungen ge-
gen Patentverletzer geltend zu machen. 

Die Verfügungsbefugnis des Masseverwalters erstreckt sich auf alle Pa-
tente, die im Zeitpunkt der insolvenzeröffnung bereits zugunsten des schuldners 
als Patentinhaber eingetragen sind. für erfindungen, die bei insolvenzeröffnung 
über das Vermögen des Anmelders zur Patentierung beim Patentamt angemel-
det, aber noch nicht eingetragen sind, gelten folgende Grundsätze: Auch das 
recht aus der Anmeldung eines Patents ist ein vererb- und vor allem durch 
rechtsgeschäft veräußerbares recht.42) in der insolvenz des Anmelders ist dieses 
recht insolvenzverfangen und der Verfügungsbefugnis des schuldners entzo-
gen. im Konkursverfahren oder im sanierungsverfahren ohne eigenverwaltung 
tritt der Masseverwalter an dessen stelle in das Anmeldungsverfahren ein bzw 
ein allenfalls vor der insolvenzeröffnung begründetes Vertretungsverhältnis ge-
mäß § 77 PatG erlischt ex lege. im falle eines erfolgreichen Abschlusses des Ver-
fahrens durch eintragung in das Patentregister, hat der Masseverwalter die allei-
nige Verfügungsbefugnis über das Patentrecht, dh er kann Dritten Lizenzen ein-
räumen oder das Patent für den fortbetrieb nutzen. 

V. Zusammenfassung in thesen 

– Das recht aus einer erfindung ist in der insolvenz des erfinders insolvenz-
verfangen, wenn die erfindung fertig ist und verlautbart wurde, dh auf 
Grund einer handlung des erfinders nach außen in erscheinung getreten 
ist, etwa weil der erfinder Modelle, Zeichnungen etc angefertigt oder eine 
formel aufgeschrieben hat. 

– Der persönlichkeitsrechtliche schutz des erfinders ist auf noch nicht mate-
rialisierte erfinderische ideen zu beschränken. 

– im Konkursverfahren und im sanierungsverfahren ohne eigenverwaltung 
übt der Masseverwalter das in § 4 Abs 1 PatG erwähnte recht auf die ertei-

 41) Auf Besonderheiten bei einem sanierungsverfahren mit eigenverwaltung kann hier 
nur hingewiesen werden. 

 42) § 33 Abs 1 und 2 PatG. 



Alexander Schopper762

lung eines Patents aus. Dem erfinder verbleibt jedenfalls das unentziehbare 
und insolvenzfeste recht auf erfindernennung nach § 20 PatG.

– Bei insolvenz eines Miterfinders kann der Masseverwalter nicht alleine 
über die Anmeldung der erfindung zum Patentregister entscheiden, weil 
für die gültige Anmeldung der erfindung zur Patentierung die Zustim-
mung aller Miterfinder erforderlich ist (§ 828 Abs 1 satz 2 ABGB). hingegen 
darf der Masseverwalter den „Miterfinderanteil“ des schuldners vor An-
meldung der erfindung zum Patentregister auch ohne Zustimmung der 
übrigen Miterfinder veräußern, wenn sich ein solcher ideeller Anteil an der 
erfindung überhaupt bestimmen lässt (§ 829 ABGB).

– Diensterfindungen sind dem Vermögen des Dienstgebers zuzurechnen und 
in dessen insolvenz massezugehörig, wenn der Dienstgeber rechtsgültig 
die erfindung durch eine erklärung gemäß § 12 Abs 1 PatG als Diensterfin-
dung in Anspruch genommen hat. 

– Nach eröffnung des Konkursverfahrens oder des sanierungsverfahrens 
ohne eigenverwaltung gibt der Masseverwalter die erklärung gemäß § 12 
Abs 1 PatG ab. 

– erfindungsvergütungsansprüche des Dienstnehmers, die vor der insolven-
zeröffnung entstanden sind, sind gemäß § 1 Abs 2 Z 1 iesG in der Dienstge-
berinsolvenz gesichert, doch gilt der Grenzbetrag gemäß § 1 Abs 3 Z 4 iVm 
§ 1 Abs 4 iesG. Der übersteigende restbetrag ist eine insolvenzforderung. 
erfindungsvergütungsansprüche, die aus einer Benützung der Diensterfin-
dung im fortbetrieb resultieren, sind Masseforderungen. Diese Grundsätze 
gelten auch für erhöhungsansprüche des Dienstnehmers. Veräußert der 
Masseverwalter eine Diensterfindung, kann das einen erhöhungsanspruch 
des erfinders als Masseforderung zur folge haben. 

– in der insolvenz des Patentinhabers ist das Patent ab eröffnung eines Kon-
kursverfahrens oder sanierungsverfahrens ohne eigenverwaltung der Ver-
fügungsbefugnis des schuldners entzogen. Verfügungsbefugt ist der Mas-
severwalter, der ohne Zustimmung des Patentinhabers das Patent gemäß 
§ 33 Abs 2 PatG an einen Dritten übertragen, das recht zur Benützung des 
Patents gewerbsmäßig ausüben (§ 33 Abs 1 PatG), auf das Patent verzichten 
oder Lizenzen erteilen (§ 35 PatG) kann. 




